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basierten Produkte, beispielsweise Software-Lösungen, beschrieben, welche für 
die juristische Arbeit eingesetzt werden können.8 

II.  Jahre des Stillstands 

1. Der elektronische Rechtsverkehr heute und gestern 
In dem Filmklassiker Bullitt  von 1968 verharren mehrere Polizisten mehrere 
Minuten, in beeindruckend starrer staunender Andacht, vor einem Telecopier 
bzw. Telefax, über welches eine Photographie übertragen und ausgedruckt wird. 
Für die deutsche Justiz und Anwaltschaft ist dieses Gerät nach wie vor Alltag 
wie allgemeiner Stand, über die zwar nicht mehr gestaunt wird, die aber über 
Dekaden als Ende der Entwicklungsgeschichte und mithin als Abschluss allen 
Fortschritts galt. 

Zwar wurde bereits vor Jahrzehnten versucht, in der Gerichts- und Behörden-
kommunikation auf digitale Technik zu setzen. Höchste Anforderungen an die 
Identitäts- und die Authentizitätsprüfung führten jedoch dazu, dass (zu) kom-
plexe Lösungen unter Einbezug qualifizierter elektronischer Signaturen (vgl. 
§ 126a BGB & §§ 1 ff. SigG9) entwickelt wurden. Es sollten elektronische 
Nachrichten übermittelt werden, wobei stets manipulationssicher sein sollte, 
wer diese Nachricht mit welchem Inhalt an wen zu welchem Zeitpunkt schickte. 
Die hierfür komplexen technischen Lösungen haben sich in der Praxis aber 
kaum durchgesetzt. Gleichwohl gibt es selbst in Deutschland seltene, aber den-
noch erfolgreiche Modelle elektronischer Gerichtskommunikation, wobei bei-
spielhaft das Mahnverfahren anzuführen ist.10 

Der deutsche Gesetzgeber hat allerdings nicht resigniert und unternahm vor 
wenigen Jahren einen neuen Versuch, den Elektronischen Rechtsverkehr, also 
insbesondere die Kommunikation zwischen Gerichten und Bürgern samt ihren 
Prozessvertretern, doch noch weitgehend bis 202211 einzuführen. Der wesentli-
che erste Schritt hierfür die die Einführung spezieller elektronischer Postfächer 

                                                      

8  Bues, http://www.deutscheranwaltspiegel.de/ein-game-changer/, [Stand: 27.05.2016]; 
Lienemann, JUVE 4/2016, S. 30; https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_technology. 

9  Signaturgesetz. 
10  Vgl. http://www.mahngerichte.de/onlineverfahren/, [Stand: 27.05.2016]. Eine Grundla-

ge hierfür ist das EGVP, das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach. 
11  Durch das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten. 
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Bürgern bzw. Verbrauchern und ihren zukünftigen Rechtsbeiständen vermitteln 
sollen. Ein Teil dieser Werkzeuge kennen viele Studierende bereits aus dem 
Studium oder Praktika oder der tagtäglichen Lebenswirklichkeit. 

Gleichwohl zeigen sich deutsche Juristen nur eingeschränkt technikaffin und 
innovationsfreudig. Hinsichtlich deutscher Rechtsabteilungen ist, wie eingangs 
erwähnt, zu beobachten, wie zurückhaltend die Juristen bei der Einführung von 
technischen Hilfen sind. So nutzen viele Rechtsabteilungen nach wie vor etwa 
zur Vertragsverwaltung noch Excel-Listen. Viele Unternehmensjuristen führen 
keine elektronischen Akten. Zumal mögen sich Referendare in manchen Behör-
den und Gerichten darüber wundern, welch rarem antiquarischem Arbeitsgerät 
mit Museumsappeal in freier Wildbahn noch begegnet werden kann. 

b) Tools für die studentische Rechtsberatung? 
Soweit dem Verfasser dieser Zeilen bekannt, bestehen keine spezifischen Soft-
ware- und sonstigen Technologielösungen für studentische Rechtsberatungen. 
Da studentische Rechtsberatung sich teilweise rechtsanwaltlicher Tätigkeit nä-
hert und i.d.R. mit Anwälten kooperiert wird, mögen die Lösungen für Rechts-
anwälte teilweise interessant sein. Daher stellt der BSRB23 studentischen 
Rechtsberatungen solche Software seit Längeren zur Verfügung.24 

Zudem ist gewiss die Frage aufzuwerfen, ob der Kontakt zwischen studenti-
schen Rechtsberatungen den Rechtssuchenden durch spezielle Portale oder an-
dere Lösungen (etwa Apps für mobile Geräte) verbessert werden kann: Etwa 
durch ein Portal, über das ein Rechtssuchender direkt zu der zu ihm passenden 
studentischen Rechtsberatung gelotst wird.25 Oder eine App, über die mittels der 
in Smartphone integrierten Kamera Dokumente erfasst und aufbereitet an die 
passende studentische Rechtsberatung übertragen werden. 

Ein solches Portal müsste u.a. hohe Anforderungen an Datensicherheit, Vertrau-
lichkeit, Verschwiegenheit, Datenschutz usw. erfüllen. Darüber hinaus bliebe zu 
untersuchen, ob ein Internetportal überhaupt die jeweilige Zielgruppe zu errei-
                                                      

23  http://www.b-s-r-b.de, [Stand: 27.05.2016]. 
24  Vgl. Hannemann/Dietlein, Studentische Rechtsberatung und Clinical Legal Education 

in Deutschland, 2016, S. 112; Hannemann, GJLE 2015, S. 144; ders./Czernicki, GJLE 
2015, S. 46. 

25  Vgl. die Übersicht der Rechtsberatungsstellen auf http://b-s-r-b.de/ueber-
uns/struktur/mitglieder-rb/. 
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C. Innovative Ansätze 
Selbst im rechtlichen Markt gibt es natürlich Innovationen. Gleichwohl kann in 
Kenntnis der deutschen anwaltlichen und der juristischen Landschaft insgesamt 
die Frage aufgestellt werden, wie freudig Innovationen akzeptiert und genutzt 
werden. Als Innovationen in diesem Sinne sollen hier insbesondere technische, 
aber ebenso organisatorische Angebote gelten, die (auch) für Juristen und insbe-
sondere Rechtsanwälte angeboten werden. Innovationen müssen sich zudem 
immer am Berufsrecht und, bei drohender Konkurrenzstellung zur etablierten 
Anwaltschaft, insbesondere am RDG31, messen lassen. 

I. Allgemeines und neue Dienste 
Es wird zumindest immer wieder versucht, neuartige, bislang unbekannte An-
gebote an Juristen an Juristen oder an i.d.R. aufgeschlossene Rechtssuchende zu 
adressieren. Es versuchen sich momentan u.a. Anbieter darin,32 Tools zur auto-
matisierte Vertragsprüfung nach zuvor definierten Kriterien feilzubieten,33 On-
line-Schlichtungsverfahren durchzuführen,34 Fluggastansprüche computerge-
stützt zu prüfen,35 Verträge zu generieren36 oder etwa Outsourcing-
Dienstleistungen, also juristische Subauftragnehmer, für Rechtsanwaltskanzlei-
en zur Verfügung zu stellen37. 

                                                                                                                                  

man ebenfalls ausgelagerte IT, bei der einerseits nicht ganz eindeutig ist, wo sich die 
Gegenstelle eigentlich genau befindet, andererseits aber auch zusätzliche Rechenleis-
tung nach Belieben zugeschaltet werden kann (vgl. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Cloud_Computing); vgl. hierzu etwa bereits Andreae, 
NJW Sonderrubrik EDV 10/2005. 

31  Rechtsdienstleistungsgesetz bzw. Gesetz über außergerichtliche Rechtsdienstleistungen. 
32  Vgl. etwa Bues, http://legal-tech-blog.de/die-spannendsten-7-legal-tech-startups-in-

deutschland und noch umfassender http://legal-tech-blog.de/legal-tech-in-deutschland; 
Zosel, https://ralfzosel.de/blog/soldan-kanzleimarketingtag-was-bleibt/; Ditscheid, 
AnwBl 3/2016, S. M94. 

33  S. http://www.lto.de/recht/kanzleien-unternehmen/k/lega-tech-zukunftsmusik-
grosskanzleien-it-basierte-rechtsberatung-1/, [Stand: 27.05.2016]. 

34  Vgl. etwa https://de.wikipedia.org/wiki/Online-Schlichter. 
35  Siehe https://www.flightright.de/, [Stand: 27.05.2016]. 
36  Dazu Rath, http://www.lto.de/recht/feuilleton/f/smart-contract-privatrecht-auto-vertrag-

juristen-ersetzbar/, [Stand: 27.05.2016]; Bues, http://www.lto.de/recht/kanzleien-
unternehmen/k/smart-contracts-digitale-vertraege-computer-rechteuebertragung/, 
[Stand: 27.05.2016]. 

37  Etwa http://www.edicted.de, [Stand: 27.05.2016]. 
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Zwar kann selbstverständlich auch ein streitiges Gerichtsverfahren mit einer 
konsensualen Lösung enden, die nicht an die Klageanträge gebunden ist, und § 
278 I ZPO erhebt diese Möglichkeit zu einem ständigen Idealziel des Verfah-
rens. Indessen ist die Ausgestaltung des Verfahrens nicht funktional für eine 
tatsächlich interessengerechte Lösung: Bereits das Stellen eines bestimmten 
Klageantrags und eines dezidierten Klagabweisungsantrags ist aus verhand-
lungstheoretischer Sicht eine sehr ungünstige Eröffnung für eine Verhandlung 
auf einem möglichst großen Spielfeld von Ergebnismöglichkeiten. Auch im 
weiteren Verlauf des Gerichtsverfahrens muss die Verhandlungsführung der 
Parteien bei einer rechtlich ausgerichteten Argumentationsführung stets darauf 
ausgerichtet sein, Recht zu behalten und die Gegenseite ins Unrecht zu setzen. 
Das sind typische Elemente positionierten Verhandelns, die in der Regel zur 
Konflikteskalation beitragen und die Parteien von einer konsensualen Lösung 
eher entfernen. Prozessvergleiche werden daher eher trotz als wegen des Ge-
richtsverfahrens geschlossen, und produzieren nur selten und nur bei sehr ge-
schickter Verhandlungsführung der Parteien bzw. des Gerichts ein Ergebnis, das 
die Parteiinteressen optimal miteinander verbindet. Erfahrungsgemäß haben sie 
meist lediglich kompromisshaften Charakter, bewegen sich also in dem schma-
len Ergebnisraum zwischen Klageantrag und Klageabweisung, anstatt das volle 
Spielfeld der Parteiinteressen auszunutzen. Erst recht gilt das für die prozessua-
len Instrumente von Klageanerkenntnis und -verzicht, die zwar auch Ausfluss 
der Privatautonomie sind,18 aber den Ergebnisraum nicht vergrößern. 

III.  Folgerungen für die Juristenausbildung 
Die umfassende, auch mögliche Alternativwege abdeckende Betreuung der 
Konfliktlösung wird als Aufgabe früher oder später jedem Juristen zufallen, der 
nach Abschluss der Ausbildung in der beratenden Praxis seine Tätigkeit auf-
nimmt. Die Universität bliebe hinter ihrer Verantwortung zurück, wenn sie an-
gehenden Juristen nicht zumindest die Gelegenheit böte, sich hierauf vorzube-
reiten. Entscheidend kommt es daher darauf an, wie eine solche Vorbereitung 
sinnvollerweise aussehen könnte. 

                                                      

18 Zum Verhältnis prozessualer Dispositionen zur Privatautonomie vgl. Heiß, 
Anerkenntnis und Anerkenntnisurteil, 2012, S. 32 ff. 
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bewerb verschiedener Anbieter um Kunden bzw. Aufträge auf dem Feld der 
Rechtsdienstleistungen. Zunächst ist zu untersuchen, wie ein solcher Wettbe-
werb überhaupt entstehen kann. 

B. Rechtsdienstleistungen 
Hintergrund der Überlegung ist, dass es sich bei dem Rechtsdienstleistungs-
markt um einen - nach wie vor - streng regulierten Markt handelt. Dessen 
Grundlage ist das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG). Mit dem Inkrafttreten des 
RDG im Jahre 2008 wurde der seit dem Dritten Reich regulierte und monopoli-
sierte Rechtsberatungsmarkt de lege lata für nichtanwaltliche Rechtsberatung 
geöffnet3. Unter dem Regime des RDG gilt: 

Rechtsdienstleistungen sind nur nach Maßgabe des RDG zulässig und bedürfen 
nach § 3 RDG grundsätzlich einer Erlaubnis. Mit diesem Verbot mit Erlaubnis-
vorbehalt soll verhindert werden, dass die Besorgung fremder Rechtsangele-
genheiten in die Hände rechtsunkundiger Dienstleister gerät und so den Rechts-
suchenden Schaden zugefügt wird (vgl. auch § 1 I 2 RDG). Grundsätzlich ist 
Rechtsberatung Sache der Anwaltschaft (§ 3 RDG i. V. m. § 3 Bundesrechts-
anwaltsordnung - BRAO). 

Allerdings enthält das RDG enge Ausnahmen, die es nicht-anwaltlichen Bera-
tern erlauben, Rechtsdienstleistungen zu erbringen. Hierzu gehören die soge-
nannte altruistische Rechtsberatung und die Annex-Rechtsberatung. Unter An-
nex-Rechtsberatung versteht man die in § 5 I RDG geregelte Möglichkeit, 
Rechtsdienstleistungen im Zusammenhang mit einer anderen Tätigkeit als 
Nebenleistung zu erbringen, wenn die Beratungsleistung zum Tätigkeitsbild 
dieser anderen Tätigkeit gehört; so etwa nach § 5 II RDG im Bereich der Tes-
tamentsvollstreckung, der Haus- und Wohnungsverwaltung oder der Fördermit-
telberatung. 

Altruistische Rechtsberatung fällt dagegen unter § 6 RDG und ist gekennzeich-
net durch die Unentgeltlichkeit. Das RDG kennt zwei Varianten der altruisti-

                                                                                                                                  

Perspektiven, 2015, S. 13 ff. Diese müssen für die vorliegende Arbeit aber nicht 
interessieren. 

3  Zur Entstehungsgeschichte vgl. Kleine-Cosack, RDG, 2. A. 2008, Allgemeiner Teil Rn. 
1 ff.  
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Obwohl die Frage danach, ob ein Mandat nur deshalb entsteht, weil die Rechts-
beratung durch studentische Rechtsberatungen unentgeltlich ist, sich mangels 
statistischen Materials letztlich als Gedankenspiel darstellt, gibt es zumindest 
Anhaltspunkte, die für die Annahme sprechen. 

E. Fazit 
Als Fazit lässt sich festhalten, dass es Berührungspunkte und Überschneidungen 
zwischen anwaltlicher Tätigkeit und studentischen Rechtsberatungen zweifellos 
gibt. 

Gleichwohl dürfte eine Konkurrenz in dem Sinne, dass der anwaltliche Berater 
und der studentische Berater um ein bestimmtes Mandat oder einen bestimmten 
Mandanten in Wettbewerb treten, sich derzeit auf eine überschaubare Anzahl 
von Einzelfällen beschränken. 
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weisen können, zudem müssen sie sich später kontinuierlich fortbilden (§ 15 
FAO). 

Hier kann sich für die Fachanwaltsaus- und -fortbildung einerseits und Law 
Clinics andererseits eine Win-Win-Situation ergeben. Wenn nämlich angehende 
Fachanwälte die Anleitung nach § 6 Abs. 2 S. 2 RDG übernähmen und dies 
zugleich eine weisungsfreie und persönliche Fallbearbeitung nach § 5 FAO 
darstellte, würden beide Seiten profitieren. Daneben kann dieses Modell auch 
(alternativ oder kumulativ) für den Erwerb der besonderen theoretischen Kennt-
nisse nach § 4 Abs. 3 FAO und als Fortbildung nach § 15 FAO herhalten, die 
anerkanntermaßen auch über Dozenten- und Lehrtätigkeit nachgewiesen sein 
können. 
 
Diese Konstellation der fachanwaltlich begleiteten Law Clinic ist nicht nur the-
oretisch und ergänzend interessant, sondern kann auch eine praktisch fühlbare 
Lücke füllen, denn für manche von Fachanwaltschaften abgedeckte Rechtsge-
biete bestehen tatsächliche Schwierigkeiten, die geforderten Fallzahlen inner-
halb des vorgeschriebenen Zeitraums zu erreichen1. So sind im ländlichen 
Raum die Fälle für das Urheber- und Medienrecht oder das Informationstechno-
logierecht erfahrungsgemäß gering, während den urbanen (angehenden) Fach-
anwalt für Agrarrecht dort in der Stadt nur wenige praktische Fälle erreichen. 
Und bei Fachanwaltschaften für neue Problemfelder und Lebensbereiche, wie 
etwa dem für Migrationsrecht (§ 1 Var. 23 FAO), gibt es u.U. noch gar keinen 
ausgebildeten Rechtsmarkt. 

A. Anforderungen und Elemente der Fachanwaltsaus- 
und -fortbildung  

Die Fachanwaltsausbildung beinhaltet besondere theoretische Kenntnisse und 
besondere praktische Erfahrungen im Beruf (§ 2 Abs. 1 FAO; s.a. § 43c 
BRAO). Sie werden grundsätzlich und typischerweise durch einen Fachanwalts-
lehrgang und eine jeweils vorgeschriebene Zahl von bearbeiteten einschlägigen 
Mandaten aus dem Anwaltsalltag dokumentiert. Allerdings können Kenntnisse 
und Erfahrungen auch auf andere Weise nachweisbar erworben werden. 
                                                      

1 Zu dieser Problemlage Kilian, BRAK-Mitt. 2011, S. 262, S. 264 f.; Offermann-
Burckart, AnwBl. 2012, S. 114, S. 119; Ewer, AnwBl. 2012, S. 125, S. 127. 
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B. Kostenlose Rechtsberatung für Gefangene 
Menschen in Haft haben einen aufgrund ihrer spezifischen Lebenssituation er-
heblich erhöhten Bedarf an rechtlicher Beratung. Dies betrifft natürlich die Be-
ratung über die Umstände der gegen sie gerichteten Freiheitsentziehung und 
dabei zumeist die Frage, wie man dieser schnellstmöglich entkommen kann, sei 
es im Sinne einer Entlassung oder sei es im Sinne wenigstens von Vollzugslo-
ckerungen. Aber auch in allen anderen Lebensbereichen und Rechtsgebieten 
entsteht dadurch ein erhöhter Beratungsbedarf, dass eine Vielzahl an Erledigun-
gen nicht mehr oder nur unter stark erschwerten Bedingungen selbständig 
durchgeführt werden kann, weil es an der dafür notwendigen Bewegungsfreiheit 
fehlt. So lassen sich insbesondere persönliche Gespräche, mit denen ein Kon-
flikt vielleicht auch ohne juristische Intervention beigelegt werden könnte, le-
diglich dann führen, wenn entweder die betreffende Person zu Besuch in die 
Haftanstalt kommt, was bei bestehenden Konflikten dann aber oft gerade nicht 
nahe liegt, oder wenn der Gefangene Ausgang hat. Briefe werden vielfach noch 
an die vorherige Wohnadresse geschickt und erreichen die Gefangenen nicht. 
Zudem verändern sich die Lebensbedingungen durch die Inhaftierung in einer 
derart massiven Weise, dass dadurch häufig Probleme und damit auch Rechts-
fragen erst entstehen. Gedacht sei hier etwa an mietrechtliche Fragen, die sich 
ergeben, wenn eine Wohnung für den Zeitraum der Inhaftierung nicht mehr 
bewohnt werden und / oder die Miete nicht mehr bezahlt werden kann; wenn 
eine eheliche Beziehung aufgrund der Inhaftierung in die Brüche geht und da-
durch familienrechtliche Fragestellungen relevant, wenn Unterhaltsansprüche 
erhoben werden oder wenn ein Arbeitsverhältnis beendet werden muss und 
dadurch eine finanzielle Notlage entsteht, die zu allerlei etwa vollstreckungs-
rechtlichen Problemen führen kann. Als unmittelbare Folgen der Verurteilung 
sind oft Schadensersatzansprüche zu erfüllen, oder es schließen sich verwal-
tungsrechtliche Folgen an, wie etwa der Entzug einer Fahr- oder einer Aufent-
haltserlaubnis. 

Diesem erhöhten Beratungsbedarf von Gefangenen steht allerdings in Haftan-
stalten regelmäßig kein entsprechend erhöhtes Beratungsangebot gegenüber. 
Zwar können Gefangene sicher schon bei ihrer Inhaftierung auf eine im Ver-
gleich zum Bevölkerungsdurchschnitt erhöhte Zahl an Anwaltskontakten zu-
rückblicken, diese Kontakte brechen allerdings bei Inhaftierung in Strafhaft 
jedenfalls dann in der Regel ab, wenn kein weiteres Strafverfahren mehr offen 
ist. Das Mandat eines Strafverteidigers oder einer Strafverteidigerin endet regu-
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nicht wie im Rest der Republik die Möglichkeit, anwaltlichen Rat nach dem 
Beratungshilfegesetz in Anspruch zu nehmen, sondern es existiert stattdessen 
ein Angebot öffentlicher Rechtsberatung bei der Arbeitnehmerkammer und ein 
Beratungsangebot des Bremischen Anwaltsvereins im Gebäude des Amtsge-
richts.7 Dies bedeutet für Gefangene, dass sie in Bremen weder Beratungshilfe 
noch die diese ersetzenden Angebote in Anspruch nehmen können, außer im 
Falle eines Ausgangs. Dieser Hintergrund trug wesentlich zur allgemeinen Ak-
zeptanz unseres Beratungsangebots bei. 

Als im Jahre 2000 die Besonderheiten des Besatzungsrecht in Bremen bei fort-
bestehender Geltung des Rechtsberatungsgesetzes nicht mehr angeführt werden 
konnten, dachte dennoch niemand ernsthaft daran, das Rechtsberatungsangebot 
aufzugeben. Es wurde vielmehr für dieses allseits akzeptierte Modell nach einer 
neuen juristischen Legitimation gesucht. Da das Fortbestehen der Rechtsbera-
tung grundsätzlich auch im Interesse der Vollzugsbehörden war, wurde eine 
Kooperationslösung gefunden8, wonach die Pflicht der Anstalt (zu dieser Zeit 
noch in § 73 i.V.m. § 154 II StVollzG geregelt), die Gefangenen bei der Wahr-
nehmung ihrer Rechte und Pflichten zu unterstützen delegiert werden kann. Auf 
dieser Grundlage wurde ein schriftlicher Vertrag zwischen dem Senator für 
Justiz und dem Verein für Rechtshilfe geschlossen, wonach der Verein diese 
Aufgabe für den Justizsenator übernehmen sollte, ohne diesem gegenüber aber 
weisungsgebunden zu sein. Die Unabhängigkeit der Rechtsberatung war hier 
natürlich oberstes Gebot, wenn schon ein rechtlicher Rahmen genutzt wurde, 
der letzten Endes (auch) darauf hinaus lief, die Gefangenen im Auftrag der An-
stalt darüber zu beraten, wie sie gegen diese am besten rechtlich vorgehen könn-
ten. 

D. Arbeitsweise der Rechtsberatung 
Die Beratungstätigkeit ist von der Perspektive her eine anwaltliche, sie unter-
scheidet sich von dieser jedoch durch mehrere Aspekte. So werden Rechtsfra-
gen der Gefangenen nur dann direkt in der Beratungssituation beantwortet, 
wenn dies aufgrund einfach gelagerter Problematik ausnahmsweise möglich ist. 
Selbstverständlich wiederholen sich die in der Beratung aufgeworfenen Frage-

                                                      

7 Dazu schon Kühl 1979. 
8 Dazu auch Bammann 2000, S. 63. 
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Studierenden nicht völlig von der Praxis ausfüllen lassen, sondern die Anforde-
rungen des Studiums noch ausreichend im Blick behalten. Schließlich ist dessen 
Abschluss Voraussetzung dafür, solcherart Praxistätigkeit in nicht mehr studen-
tischer Form fortsetzen und zum Beruf machen zu können. 

In den Jahren 1994 bis 2003 war die Tätigkeit im Zusammenhang mit Abschie-
bungshaft allerdings eher deprimierend, da die Haftbedingungen katastrophal 
waren und es dem Rechtshilfeverein untersagt war, dort regelmäßige Rechtsbe-
ratungstermine anzubieten.11 Nach einem Wechsel der Leitung des Polizeige-
wahrsams aufgrund bekannt gewordener sexueller Übergriffe eines Bedienste-
ten gegenüber Gefangenen änderte sich dies. So konnte zunächst im Jahre 2007 
die Bestätigung des Rechts auf freie Arztwahl für Abschiebungsgefangene ver-
waltungsgerichtlich erstritten und damit die Voraussetzung dafür geschaffen 
werden, eine Vielzahl abschiebungsrelevanter ärztlicher Unterlagen aus dem 
Polizeigewahrsam einer überprüfenden zweiten Meinung zu unterziehen, der 
die Gerichte dann in vielen Fällen gefolgt sind, so dass die Betroffenen von 
Abschiebung verschont und aus der Haft entlassen wurden. Mit einem Fall die-
ser Art konnte im Jahr 2010 dann sogar so große öffentliche Aufmerksamkeit 
erzielt werden, dass der Leiter des Abschiebungsteams aus seinem Amt und der 
Ausländerbehörde entfernt wurde und ein Disziplinarverfahren gegen ihn einge-
leitet wurde, weil er entgegen den Vorgaben den Fall weder der übergeordneten 
senatorischen Behörde noch die externen kardiologischen Gutachten dem Poli-
zeiarzt vorgelegt hatte. Er wollte aber gleichwohl an der Abschiebung des 
schwer herzkranken Mannes, dessen Herzklappenoperation durch die Haft be-
reits fast ein halbes Jahr verzögert worden war, festhalten. Anhand solcher Bei-
spiele lernen die Studierenden auch, dass es in der Rechtsanwendungspraxis 
weniger als es das universitäre Studium gemeinhin vermuten ließe, auf dogma-
tisch ausgefeilte Argumentation und mehr auf genaue Kenntnis der rechtlichen 
Grundlagen bei Einwirkung auf die Tatsachenebene ankommt. So kam es am 
Beispiel medizinisch begründeter Abschiebungshindernisse vorrangig darauf 
an, die polizeiärztlichen Stellungnahmen überprüfbar zu machen. Ohne Rechts-
kenntnisse und die Fähigkeit diese anzuwenden im Hintergrund, geht dies aber 
selbstverständlich ebenfalls nicht. Zudem wird schnell deutlich, dass die für die 
Beratung aufkommenden Rechtsfragen nicht an den Grenzen eines Rechtsge-

                                                      

11 Vgl. dazu Graebsch 1998; zu den Veränderungen Graebsch 2004; zum Ganzen 
Graebsch 2008; 2011. 
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biets Halt machen. Das ist im Fall der Abschiebungshaft schon aufgrund der 
Rechtswegspaltung von Anfang an deutlich, wonach für die Frage der Abschie-
bung die Verwaltungsgerichtsbarkeit, für die Frage der Haftanordnung aber die 
ordentliche Gerichtsbarkeit zuständig ist. Hinzukommen mag ein Strafverfahren 
wegen Verstoßes gegen die aufenthaltsrechtlichen Strafnormen. Im dargestell-
ten Beispiel spielten zudem medizinrechtliche Fragestellungen eine Rolle und 
sozialrechtliche kommen spätestens dann hinzu, wenn eine Entlassung aus der 
Haft erfolgt und es dann darum geht, wo der Betroffene dann wohnen und wo-
von er seinen Lebensunterhalt bestreiten soll. 

Schließlich lernen die Studierenden in der Abschiebungshaft in ganz besonde-
rem Maße, dass es keine aussichtslosen Fälle gibt. Dort hat man oft mit Fällen 
zu tun, die von vorherigen Anwälten entsprechend kategorisiert und daher auf-
gegeben worden sind. Jeder Fall kann aber doch noch zu einem aussichtsreichen 
werden, wenn sich etwa die zugrundeliegenden Tatsachen verändern (lassen) 
und / oder wenn die zuständigen Behörden Fehler machen. Ein entsprechendes 
Aha-Erlebnis haben Studierende regelmäßig, wenn sich zwar alle überzeugen-
den humanitären Argumente gegen eine Abschiebung als rechtlich bedeutungs-
los erweisen, der Gefangene dann aber aus der Abschiebungshaft entlassen 
wird, weil die Ausländerbehörde die gefürchtete Abschiebung nicht mit der 
notwendigen Stringenz betrieben und damit gegen das Beschleunigungsgebot in 
Haftsachen verstoßen hat. Nach einer Entlassung entfällt die Abschiebung dann 
oftmals doch noch aus dem einen oder anderen Grund, etwa weil dann mehr 
Zeit und Raum dafür ist, ein verwaltungsgerichtliches Verfahren vorzubereiten. 
In den letzten Jahren rückte die Abschiebungshaft für unsere Tätigkeit aller-
dings wieder weit in den Hintergrund, weil meist überhaupt keine Gefangenen 
in der Abschiebungshaft inhaftiert sind, es kommen nur noch ganz vereinzelte 
Fälle vor. Wir fürchten allerdings, dass sich dies nach den jüngerer Gesetzes-
verschärfungen wieder ändern könnte. 

Im Laufe der nunmehr fast vierzigjährigen Beratungstätigkeit haben sich deren 
Schwerpunkte verändert, wie etwa die wechselhafte Bedeutung der Beratung in 
Abschiebungshaft zeigt. Auch wie stark die Beratung von über den Einzelfall 
hinausgehenden rechtspolitischen Aktivitäten begleitet ist, wie zuletzt etwa 
einer Stellungnahme zum Bremischen Strafvollzugsgesetz während des Gesetz-
gebungsverfahrens und der Herausgabe eines Gesetzestextes mit winziger 
Kommentierung, ist zeitlichen Schwankungen unterworfen. Das gilt auch für 
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Auch unter dem Facebook-Post wurde diverse Kritik geübt: Was ist der Nutzen 
eines solchen Projektes? Den Ratsuchenden stehen doch Beratungs- und Pro-
zesskostenhilfe zur Verfügung? Welchen Mehrwert bietet das Projekt gegenüber 
der herkömmlichen Konsultation eines Anwalts? 

Trotz der anfänglichen Unsicherheit entschieden wir uns zur Umsetzung des 
Projektes. So war auch uns das Problem bewusst, dass Ratsuchenden zwar Bera-
tungs- und Prozesskostenhilfe durchaus zustehen kann, sie jedoch häufig von 
dieser Möglichkeit keine Kenntnisse haben. Anwaltsgebühren sind indes meist 
so hoch, dass Bedürftige von einem Rechtsbeistand oder gar einem Prozess 
Abstand nehmen, obwohl sie im Recht sind. Diese Hemmschwelle soll auch in 
Osnabrück durch das Projekt überwunden werden. 

Darüber hinaus wollten wir den Studierenden des Fachbereichs so früh wie 
möglich die Möglichkeit geben, während ihres Studiums rechtsberatend tätig zu 
werden. Auf diese Weise werden ihnen die realen Probleme unserer Gesell-
schaft nahegebracht, was sie für die späteren immens wichtigen 
Mandantengespräche schult. 

Um das erfreuliche Ergebnis vorwegzunehmen: Es war genau der richtige Weg, 
das Projekt in Osnabrück aufzubauen. Der Bedarf ist da und das Angebot wird 
fleißig angenommen. 

B. Die Vorarbeiten: Wir setzen das Projekt nun in 
Osnabrück um! 

Zunächst ging es darum, geeignete Kooperationspartner zu finden. Finden in 
Göttingen die Beratungen in den Räumen der Tafel statt, erwiesen sich die 
Räumlichkeiten der Tafel Osnabrück leider als ungeeignet. Zwar ist der Ort 
vielen Bedürftigen bekannt, jedoch lagern dort persönliche Gegenstände. Zudem 
waren die Räumlichkeiten für das Personal der Tafel vorgesehen. 

Nachdem sich die Tafel Osnabrück zwar grundsätzlich zur Unterstützung des 
Projekts bereit zeigte, jedoch höchstens als Notlösung in Frage kam, kehrten die 
Zweifel an der Umsetzung des Projekts zurück: Schließlich waren es doch die 
Kunden der Tafel, die die Zielgruppe unserer Beratungsbemühungen werden 
sollten. Würden sie sich auch auf eine andere Örtlichkeit als die Tafel einlassen? 
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Das Konzept von Law Clinics1 verbreitet sich in rasanter Art und Weise in den 
deutschen Universitäten2. Der besondere Anreiz für Studierende besteht in der 
einzigartigen Möglichkeit, schon bereits während des Studiums Kontakt mit der 
Arbeit eines Rechtsanwalts zu bekommen und zugleich das in Vorlesungen 
angesammelte theoretische Wissen in der Praxis anzuwenden. Studierende kön-
nen aber durch Law Clinics auch ihren Beitrag für die Gesellschaft leisten, in-
dem sie Rechtssuchenden, die nicht über die notwendigen finanziellen Mittel 

                                                      

1 Das Konzept der Law Clinics stammt aus den Vereinigten Staaten und ist dort ein fester 
Bestanteil der juristischen Ausbildung; siehe ausführlich hierzu Bücker/Woodruff, JZ 
2008, S. 1068 ff.; vgl. zudem Vogler, ZJS 2013, S. 135. 

2 De Barros Fritz, JuS-Aktuell 2015, S. 26; Dux/Prügel, JuS 2015, S. 1148; Siehe im 
Bereich des Asylrechts etwa die Refugee Law Clinic Munich und die Refugee Law 
Clinic Gießen. 
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die Erlangung der Fachanwaltsbezeichnung erforderlichen praktischen Kennt-
nisse ansammeln. Eine solche Unterstützung würde auch den Anforderungen 
des § 5 FAO entsprechen, der nur eine inhaltliche, nicht aber eine wesentliche 
Bearbeitung erfordert7. 

b) Unterstützung bei dem Erwerb theoretischer Kenntnisse 
Und auch hinsichtlich des Erwerbs theoretischer Kenntnisse könnten Law 
Clinics den angehenden Fachanwalt unterstützen. § 4 Abs. 3 FAO sieht nämlich 
die Möglichkeit vor, dass theoretische Kenntnisse auch außerhalb des anwalts-
spezifischen Lehrgangs erworben werden können. So könnten Anwälte weiter-
bildende Kurse für die Berater von Law Clinics anbieten8, die allerdings, um 
den Anforderungen des § 4 Abs. 3 FAO zu genügen, einen gewissen Umfang 
erreichen müssten. 

3. Die bisher konkret unternommenen Schritte 
Diese bestehenden Möglichkeiten für eine gemeinsame Arbeit trägt jetzt die 
Passauer Refugee Law Clinic an die Anwaltschaft heran. Kontakt wurde bereits 
mit dem Deutschen Anwaltsinstitut (DAI) sowie mit der Bundesrechtsanwalts-
kammer und mit der Rechtsanwaltskammer München aufgenommen. Auch 
einige Anwälte wurden bereits kontaktiert. Es bleibt daher abzuwarten, wie sich 
das Projekt weiterentwickeln wird. 

C. Fazit 
Obwohl auf den ersten Blick eine Zusammenarbeit zwischen Fachanwälten und 
Law Clinics eher fern liegend scheint, bestehen nach dem Gesagten interessante 
Möglichkeiten für eine gemeinsame Arbeit, die nicht nur beiden Seiten zugute-
kommen können, sondern auch insbesondere in Rechtsgebieten wie dem Asyl- 
und Ausländerrecht der Gesellschaft bei der Bewältigung aktueller Herausforde-
rungen behilflich sein können. 

 
                                                      

7 Offermann-Burckart, in: Henssler/Prütting, Bundesrechtsanwaltsordnung, 4. Aufl. 2014, 
§ 5 FAO Rn. 29. 

8 Der Nachweis einer Lehr- oder Prüfungstätigkeit ist nämlich anerkanntermaßen eine  
Möglichkeit, außerhalb eines Lehrgangs besondere theoretische Kenntnisse zu erwer-
ben; vgl. Vossebürger, in: Feuerich/Weyland, 9. Aufl. 2016, § 4 FAO Rn. 10. 
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sollen insbesondere der Sachverhalt gemeinsam aufgearbeitet, relevante 
Unterlagen (etwa Mietverträge) eingesehen und verbliebene Fragen geklärt 
werden. Im Anschluss an das erste Gespräch beginnt das Bearbeitungsteam mit 
der Recherche rechtlicher Fragen und der Erstellung des Rechtsgutachtens, 
welches dem anleitenden Anwalt / der anleitenden Anwältin letztendlich zur 
Kontrolle vorgelegt wird und zumeist das Ergebnis der Beratung durch Pro 
Bono Freiburg darstellt. 

Die bisherigen Erfahrungen mit der studentischen Rechtsberatung bei Pro Bono 
Freiburg zeigen, dass die studentische Beratungstätigkeit das juristische 
Studium vielfach um praktische Elemente erweitert, welche in der Ausbildung 
bis zum Ersten Staatsexamen kaum relevant werden. Der Problemschwerpunkt 
verschiebt sich von Fragen im materiellen Recht, welchen in der Ausbildung 
eine hohe Bedeutung zukommt, hin zu Schwierigkeiten bei der Ermittlung des 
Sachverhalts und Beweisfragen. Somit stellt die studentische Beratungstätigkeit 
eine sinnvolle Ergänzung zum juristischen Studium dar, welche aufgrund der 
Unentgeltlichkeit der Beratung Vorteile sowohl für die Beratenden wie auch für 
die Ratsuchenden entfaltet. 

E. Weitere Entwicklung(en) 
Nachdem mittlerweile die Grundstrukturen der Freiburger Studentischen 
Rechtsberatung hinreichend etabliert sind, kann der Blick auf 
Entwicklungsmöglichkeiten gerichtet werden. Neben der Fortführung und 
Verbesserung der bereits bestehenden Programme mittels weiterer Workshops 
und Vorträge kooperierender PraktikerInnen, ist nach dem gelungenen Start 
auch der weitere sukzessive Ausbau des Legal Clinics-Programmes nur 
folgerichtig und wünschenswert. 

So ergibt sich etwa in Bezug auf den Adressatenkreis des Legal Clinics-
Programmes noch vielversprechendes Entwicklungspotential: Bislang ist das 
Angebot bewusst auf Studierende begrenzt. Hierdurch soll(te) gewährleisten 
werden, dass ausreichend Zeit verbleibt, das entwickelte Modell zu testen und 
Erfahrungen im Hinblick auf die Beratungen, die Kooperationen mit den 
Sozietäten, das zeitliche Volumen von Mandaten und der 
Mitgliederentwicklung zu sammeln. Nachdem die beiden Startjahre mit überaus 
positiven Ergebnissen aufgewartet haben und das Interesse seitens der 
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Studierendenschaft ungebrochen ist, wird es, basierend auf diesen Erfahrungen, 
zu erwägen sein, auch Ratsuchenden außerhalb der Studierendenschaft die 
Möglichkeit zu gegeben, eine unentgeltliche Rechtsberatung in Anspruch zu 
nehmen. 

Abschließend ist somit festzuhalten, dass die Entwicklung (nicht nur) des 
Freiburger Legal Clinics-Programmes noch lange nicht an seinem Ende steht. 
Ein besonderes Gewicht wird hierbei auch und gerade der Austausch zwischen 
den studentischen Rechtsberatungsstellen von verschiedenen Universitäten 
einnehmen. Durch einen solchen Erfahrungsaustausch wird es nicht nur möglich 
sein, unvermeidliche Anfangsschwierigkeiten zu überwinden und 
Verbesserungsansätze anderer Standorte umzusetzen, sondern es wird auch 
gewährleistet, dass sich das Konzept der studentischen Rechtsberatung an die 
gesellschaftlichen Entwicklungen anpassen und damit auch in Zukunft seine 
vielfältigen Funktionen als Lehrinstrumentarium, Bindeglied zur Praxis und 
Beitrag zum gemeinschaftlichen Miteinander erfüllen kann. 
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A. Einleitung 
Die Humboldt Consumer Law Clinic (HCLC) wurde im Jahr 2012 als erste 
verbraucherrechtliche Law Clinic in Deutschland gegründet. 
 
Unter der Leitung von Professorin Susanne Augenhofer, LL.M. (Yale) und Pro-
fessor Reinhard Singer können nunmehr bereits im vierten Jahrgang angehende 
Juristinnen und Juristen an der Humboldt-Universität zu Berlin ihr während des 
Studiums erlangtes theoretisches Wissen praktisch anwenden. Auf Grundlage 
von § 6 RDG bieten die Studierenden dabei rechtssuchenden Verbraucherinnen 
und Verbrauchern Unterstützung bei der außergerichtlichen Durchsetzung ihrer 
Ansprüche mit einem geringen Streitwert, für welche sie in der Regel keinen 
Anwalt aufsuchen oder gar den Gang vor Gericht antreten würden. Die HCLC 
leistet dadurch einen Beitrag zur Schließung von Lücken in der Rechtsdurchset-
zung, wovon letztlich sowohl die Studierenden als auch die Verbraucherinnen 
und Verbraucher in Form von unentgeltlicher Rechtsberatung profitieren. 
 
Das Gebiet des Verbraucherrechts eignet sich besonders gut für die studentische 
Rechtsberatung in Form einer Law Clinic. Zum einen handelt es sich oft um 
Fälle, welche die Studierenden in ähnlicher Form auch im privaten Umfeld be-
reits erlebt haben. Das Verbraucherrecht weist zudem als wichtiges Teilgebiet 
des Zivilrechts eine hohe Examensrelevanz auf und ist sehr vielschichtig, sodass 







 

 132 

 

 





Julia Hoeren 

134 

B. Struktur und Organisation  
Seit Herbst 2015 ist die studentische Rechtsberatung als Law Clinic Regensburg 
e.V. eingetragen. Bei der Vereinsgründung entschieden wir uns gegen die Ge-
meinnützigkeit, da damit ein enormer Mehraufwand verbunden ist und wir die 
Vorteile mangels Spendeneintreibung und Mitgliedsbeitragserhebung derzeit 
nicht nutzen könnten. 

Die Vereinsstruktur ist geprägt von einem studentischen Vorstand und einem 
wissenschaftlichen Beirat, welcher die Brücke zur Universität schlägt und den 
Verein in der Erreichung des Vereinszwecks unterstützt. Für das Sommersemes-
ter 2016 wird die studentische Rechtsberatung als Seminar an der Universität 
Regensburg angeboten. 

Die Anleitung der 15 Berater im Sinne des § 6 II RDG wird übernommen von 
Regensburger Rechtsanwälten. Die studentische Rechtsberatung kann hier auf 
einen Pool engagierter Praktiker zurückgreifen, die die Arbeit der Law Clinic 
durch Vorträge und Supervision in der Fallbearbeitung unterstützen. Im Rah-
men der Vorträge erhalten die studentischen Berater fundierte Einblicke in wirt-
schaftsrechtliche Themen, die ihnen in Mandaten begegnen können; die Super-
vision soll die Bearbeitung des Falles qualitativ absichern. 

Zur Absicherung des Vereins entschieden wir uns bereits zu Beginn, eine Ver-
mögensschaden-Haftpflichtversicherung abzuschließen. Die Allianz Versiche-
rungs-AG bietet für unentgeltliche Rechtsberatungen eine spezielle Versiche-
rung an, die relativ kostengünstig die Risiken der Beratung auffängt. 

C. Vorgehensweise in der Fallbearbeitung 
Wie bereits angedeutet, bringt es die Mandatierung durch Start-ups häufig mit 
sich, dass nicht eine konkrete juristische Frage zu beantworten ist, sondern um-
fassenderer Beratungsbedarf besteht. Da sich die Mandanten in der Regel das 
erste Mal mit wirtschaftsrechtlichen Aspekten beschäftigen, entstehen immer 
weitere Fragen, und juristische Lösungskonzepte müssen erarbeitet werden. 

Der Aufhänger des Mandats ist oft die AGB-Gestaltung; darüber kommt man 
beispielsweise zur Erläuterung der grundsätzlichen Haftungsstruktur in der je-
weiligen Rechtsform. Da die Unternehmen noch jung sind, gilt es außerdem, 
mögliche Risikofaktoren mit dem Mandanten herauszuarbeiten. 
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A. Einleitung 
Die Legal Clinic gibt es an der Leibniz Universität Hannover in dieser Form seit 
dem Sommersemester 2012. Diese bietet den teilnehmenden Studierenden der 
Rechtswissenschaften unter Anleitung von Rechtsanwälten die Möglichkeit 
erste praktische Erfahrungen zu sammeln. Zu diesem Zweck werden Studieren-
de aller Fachrichtungen außergerichtlich, unverbindlich und kostenlos beraten. 
Dies erfolgte bis August 2015 unter der Projektleitung von Professor Carsten 
Momsen, seither hat Professor Christian Wolf dies übernommen. Die betreuen-
den Anwälte sind Rechtsanwalt und Notar Dr. Markus Urban und Rechtsanwalt 
Dr. Thomas Haskamp, LL.M. von der in Hannover ansässigen Kanzlei Brink-
mann.Weinkauf Rechtsanwälte. Die Autoren fungieren als Ansprechpartner für 
die Beraterteams und die betreuenden Anwälte. 



http://www.jura.uni-hannover.de/advoz.html
http://www.jura.uni-hannover.de/advoz.html
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Informationen zur Beratung beigefügt, die sich der Mandant bis zum Termin 
durchlesen soll. 

2. Durchführung der Beratung 
Die Beratung wird durch ein Zweierteam durchgeführt, das von einem der bei-
den Anwälte unterstützt wird. Dieser kann bei Bedarf eingreifen und die Aus-
führungen der Studierenden ergänzen. Damit die Studierenden schon vorab 
ungefähr wissen, um welche Fragestellung es sich handelt, werden diesen, die 
dem Legal Clinic Team vorliegenden Informationen weitergeleitet. Ein Bera-
tungsgespräch dauert etwa 30 Minuten. Im Termin wird dann zunächst der 
Sachverhalt ausführlich ermittelt, um anschließend einen fundierten Rechtsrat 
erteilen zu können. Dies kann noch in der Beratung selbst erfolgen oder erst 
danach in einer schriftlichen Ausarbeitung. Der Anwalt kontrolliert diese vor 
Versand an den Mandanten. Die Berater stehen also nie im direkten E-Mail-
Kontakt zu den Mandanten. 

3. Nachbereitung und Evaluation 
Am Ende der Beratung führt ein Mitglied des Legal Clinic Teams, welches auch 
das Beratungsgespräch protokolliert hat, mit dem Mandanten eine kurze Evalua-
tion durch. 

Die Evaluation direkt nach dem Gespräch kann aber nur den ersten Eindruck 
einfangen. Nur selten geben Mandanten von sich aus eine Rückmeldung wie der 
Fall ausgegangen ist. Seit kurzem kontaktiert das Team daher die Mandanten 
mehrere Wochen nach dem Termin noch einmal, um zu erfragen, ob effektiv 
weitergeholfen worden ist und sich das Rechtsproblem erledigt hat. Hierzu wer-
den in einer E-Mail drei kurze Fragen gestellt. Das Legal Clinic Team hofft 
dadurch, die Rechtsberatung in Zukunft noch weiter verbessern zu können. Zu-
dem haben die Berater oft ein Interesse daran zu erfahren, ob ihre Arbeit etwas 
bewirken konnte. 

D. Beratungsschwerpunkte 
Hauptsächlich werden Fälle im Zivilrecht, schwerpunktmäßig im Mietrecht, 
allgemeinen Vertragsrecht und Arbeitsrecht beraten. Ausgenommen sind Ange-
legenheiten im Strafrecht, BAföG, Urheberrecht, sowie Anfragen, die sich ge-
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dass der Streitwert 1500 Euro nicht überschreitet und der Fall sich nicht auf von 
unserer Beratung ausgeschlossene Rechtsgebiete erstreckt. 

Angenommene Fälle werden an ein Beratungsteam weitergeleitet. Die Teams 
setzen sich stets aus Studierenden höherer und niedrigerer Semester zusammen, 
sodass ein umfassender Kenntnisstand gewährleistet wird und zugleich die unte-
ren Semester geschult werden. 

Im Mittelpunkt stehen die Klärung des Sachverhaltes im Zuge eines 
Mandantengesprächs sowie das Erstellen eines Gutachtens und ggf. erforderli-
cher Schriftsätze. Diese werden vor Ausgabe an den Mandanten von einem 
unserer Beiräte gegengelesen und ggf. korrigiert. Hierbei werden wir von erfah-
renen Juristen unserer Universität und renommierter Kanzleien unterstützt. 

Inzwischen haben wir bereits einige Fälle abgeschlossen und konnten für unsere 
Mandanten positive Ergebnisse erzielen. Die zivilrechtlichen Problembereiche 
lagen vor allem im Miet- und Arbeitsrecht, aber auch im Urheber- und Verbrau-
cherrecht. Unsere Arbeit im Ausländerrecht konzentriert sich auf die Beratung 
von Asylbewerbern. Darüber hinaus beraten wir auch bei Fragen zu Aufent-
haltstiteln oder Einbürgerung und unterstützen Antragstellungen und Behörden-
gänge. 

Neben der Anfrage über unser Kontaktformular bieten wir regelmäßig eine ei-
gene Sprechstunde im Café Asyl Ludwigshafen an. Weitere Kooperationen mit 
anderen regionalen Akteuren sind derzeit in Planung. 

C. Konzept 
Unser erklärtes Ziel ist es, denjenigen Menschen rechtlichen Beistand zukom-
men zu lassen, welche sich aus eigenen Mitteln keinen Rechtsbeistand leisten 
können und daher andernfalls auf rechtliche Beratung verzichten müssen. Aus 
diesem Grund ist unsere Leistung kostenlos und kann von jedem bedürftigen 
Mitbürger in Anspruch genommen werden. 

Ebenso sind wir sind bemüht, jedes Semester ein umfangreiches Programm an 
Workshops zusammenzustellen, durch welche wir unsere Beratungsqualität 
stetig ausbauen und attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten. Auch 
hierbei werden wir vom Dekanat für Rechtswissenschaften, von Professoren 
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A. Einleitung 
Die Student Legal Consulting (SLC) ist eine seit 2015 bestehende studentische 
Rechtsberatung der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg speziell gerichtet 
an einkommensschwache oder erwerbslose Menschen. Dieses Kriterium um-
fasst Schüler, Studenten, Rentner, Arbeitslose, Auszubildende sowie Menschen 
mit Migrationshintergrund. Eine Beratung ist dabei in englischer und deutscher 
Sprache möglich. Es ist jedoch zu beachten, dass die SLC eine im Vergleich 
junge Rechtsberatungsstelle mit einem noch eher kleinen Team an aktiven Mit-
arbeitern ist. Jedoch wird eine dauerhafte Etablierung in den universitären All-
tag und eine stete Ausweitung unseres Beratungsangebotes angestrebt. So sind 
neben der reinen Rechtsberatung auch diverse Vortragsreihen zu juristischen 
Themengebieten und die Begleitung junger Unternehmer / innen und Start-Up 
Unternehmen geplant. Die Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Oldenburg, der 
universitären Sozialhilfe, der allgemeinen Studienberatung und dem Grün-
dungs- und Innovationszentrum (GIZ) soll weiter ausgebaut werden, um somit 
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Schwerpunkte sehen. Besonders im Arbeitsrecht, Zivilrecht, Immaterialgüter-
recht und auch Datenschutzrecht sind wir besonders versiert. So ist auch eine 
Kooperation mit dem Gründungs- und Innovationszentrum (GIZ) der Universi-
tät Oldenburg geplant, bei der wir besonders für Jungunternehmer / innen und 
Start-ups aus der Region die rechtlichen Rahmenbedingungen abstecken wer-
den. 

B. Unser Beratungsangebot 
Aus der Erfahrung unser bisherigen Tätigkeiten, konnten wir ein besonderes 
Aufkommen der Studenten mit Rechtsfragen aus den Bereichen des Miet- und 
Arbeitsrecht ausmachen. 

In der Regel erreichen uns in der Woche ca. 2-5 Fälle per Email über unser 
Kontaktformular. Zusätzlich zu unserem Online Angebot bieten wir auch eine 
regelmäßige offene Sprechstunde an, in der potentielle Mandanten sich ohne 
Voranmeldung an uns wenden können. Je nachdem, wie groß der Andrang in 
dieser offenen Sprechstunde ist, können es mitunter auch mehr Fälle pro Woche 
sein. Der personelle und zeitliche Aufwand kann dabei pro Fall höchst unter-
schiedlich ausfallen. Dies richtet sich nach Komplexität und Rechtsgebiet der 
verschiedenen Anfragen. Wir haben uns bewusst gegen eine grundsätzliche 
Limitierung unseres Beratungsangebotes entschieden, da durch die Vielfalt 
unseres Professorenteams, viele Rechtsbereiche abgedeckt werden können. Eine 
Ablehnung oder Weiterleitung eines Mandanten kommt in den seltensten Fällen 
vor. Dies geschieht nur, wenn wir an unsere rechtlichen Grenzen stoßen und das 
Anliegen an einen spezialisierten Fachanwalt weiterleiten müssen. 

Der Beratungsablauf folgt dabei einem fest vorgelegten Schema. Die meisten 
Anfragen neuer Mandanten erreichen uns per Mail durch unser Kontaktformu-
lar. Einige Mandanten erläutern dort bereits präzise ihr Anliegen, andere hinge-
gen fragen eher allgemeiner nach, ob eine Rechtsberatung möglich sei. Darauf-
hin laden wir die entsprechenden Personen zu einem persönlichen Gespräch ein. 
Zahlreiche Mandanten kommen durch die offene Sprechstunde zu uns, welche 
wir in der Regel einmal wöchentlich am Donnerstag zwischen 16 und 18 Uhr 
anbieten. Dort werden dann sämtliche Aspekte des Anliegens besprochen und 
bereits erste Hinweise und Tipps zum weiteren Vorgehen, dem bestmöglichen 
Verhalten der Mandanten und zum Verlauf selbst geben. Aus Erfahrung ist zu 
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von unserer Arbeit berichten, sind begeistert, dass sich junge Leute sozial enga-
gieren. 

Aktiv Werbung für unsere studentische Rechtsberatung machen wir hingegen 
bewusst nur in geringem Maße. Die Website sowie eine Facebook-Seite unserer 
Rechtsberatung präsentieren uns in erster Linie der breiteren Öffentlichkeit. Die 
Mund-zu-Mund-Propaganda bereits beratener Mandanten sowie die Kommuni-
kation zwischen wissenden Außenstehenden und potenziellen zukünftigen 
Mandanten sorgen trotz wenig aktiver Außenwerbung für dauerhaften Zulauf. 

Mitte Februar diesen Jahres bekamen wir die Möglichkeit, unsere Rechtsbera-
tungsstelle und damit unsere Arbeit im NDR Radio vorzustellen. Dort berichte-
ten wir in einem einstündigen Live-Interview von unserer Tätigkeit, der SLC im 
Allgemeinen und den vielen verschiedenen Fallkonstellationen. Nach diesem 
Interview konnten wir innerhalb kürzester Zeit einen erheblichen Anstieg des 
Interesses an unserer Arbeit verzeichnen. Nicht nur die Kontaktanfragen aus 
dem näheren Umkreis der Universität und der Stadt Oldenburg mehrten sich. 
Auch überregional aus Niedersachsen konnten wir einen intensiveren Zustrom 
an neuen Mandanten und Fällen wahrnehmen -besonders im Raum Hannover, 
denn dort befindet sich auch der Hauptsitz des NDR Radios. 

D. Fazit 
Wie bereits beschrieben, ist die SLC eine vergleichsweise neue und aufstreben-
de Rechtsberatung, deren sämtlicher studentischer Mitarbeiter, sowie die beglei-
tenden Professoren höchst motiviert sind und sich auf eine Ausweitung unserer 
Arbeit freuen. Für die Zukunft sind verschiedene Projekte und eine Vergröße-
rung unserer Beratungsstelle geplant. Dies umfasst neben der Rekrutierung neu-
er Mitarbeiter auch eine verbesserte Etablierung in den universitären Alltag. 
Ohne groß auf die bereits beschriebenen Aspekte unserer Arbeit eingehen zu 
wollen können wir zusammenfassend sagen, dass wir uns auf das weitere Vor-
gehen freuen und optimistisch in die Zukunft schauen. 
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C. Unsere Chronik 
 

 

D. Qualitätssicherung 
Seit Beginn stellen wir an unsere Vereinstätigkeit einen hohen Qualitätsan-
spruch und versuchen stetig, uns zu verbessern und zu professionalisieren. 
Dieser Qualitätsanspruch zeigt sich vor allem während unseres aufwendigen 
Auswahlprozesses der Berater- und Beraterinnen, unserer Veranstaltungen und 
unseres Außenauftritts.2 

I. Die Auswahl der Beraterinnen und Berater 
Zu Beginn des Bewerbungsverfahrens senden uns die Bewerberinnen und Be-
werber zunächst eine schriftliche Bewerbung, welche ein aussagekräftiges Mo-
tivationsschreiben, einen Lebenslauf und bereits vorhandene juristische und 
sprachlichen Leistungsnachweise enthält. Zudem müssen absolvierte Veranstal-
tungen des Zentrums für Schlüsselqualifikationen (ZfS)3 aus ausgewählten Be-
reichen vorliegen. 

                                                      

2 www.srb-passau.de, [Stand: 27.05.2016]. 
3 Anders als in anderen Bundesländern, vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 6 (Berliner)JAG, ist in Bayern 

die Teilnahme an Schlüsselqualifikationsseminaren nicht verpflichtend. 
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B. Corporate Law Clinic e.V. 
Die Corporate Law Clinic ist die erste studentische Rechtsberatung in Deutsch-
land, die sich insbesondere an Startups und junge Unternehmen wendet. 
 
Während es im anglo-amerikanischen Raum selbstverständlich ist, dass Studen-
ten sich in Law Clinics bereits während des Jurastudiums rechtsberatend enga-
gieren, bilden sich in Deutschland erst seit kurzem und nur langsam vergleich-
bare Strukturen heraus. 
 
Im Spannungsfeld von hohem Beratungsbedarf und geringer Liquidität sorgt die 
CLC durch kostenlose aber fundierte Rechtsberatung für Entspannung. 
 
Gleichzeitig fängt die Corporate Law Clinic auf, was in der universitären Aus-
bildung junger Juristen oft zu kurz kommt. Sie bietet die Möglichkeit prakti-
scher Anwendung theoretischer Lerninhalte, die Vermittlung von soft skills 
durch direkten Mandantenkontakt und ergänzende, spezialisierte Ausbildung 
durch besondere Vorlesungsreihen, Workshops und Seminare. 
 
Angebunden ist das Projekt an den Lehrstuhl für bürgerliches Recht und Wirt-
schaftsrecht der Universität zu Köln unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Barba-
ra Grunewald, die der Corporate Law Clinic zugleich als eine von zwei 
Schirmherrinen zur Seite steht. Neben Frau Prof. Dr. Grunewald ist Frau Prof. 
Dr. Barbara Dauner-Lieb zweite Schirmherrin der Corporate Law Clinic. 
 
Die Corporate Law Clinic wurde im Februar 2015 als gemeinnütziger Verein 
gegründet. Zu Beginn waren es die notwendigen 7 Gründungsmitglieder, wobei 
die Anzahl der Mitglieder sich gerade in den ersten zwei Wochen verdoppelt 
hat. Mittlerweile zählt die Corporate Law Clinic 31 Mitglieder. Seit der Grün-
dung ist der Verein beratend tätig. 
 
Insgesamt hat die Corporate Law Clinic bis heute 27 Mandatsanfragen erhalten. 
Davon konnten bereits 7 abschließend beraten werden. 14 Mandate sind aktuell 
noch in Bearbeitung. 6 Anfragen mussten wir zum einen aus Kapazitätsgründen 
zum anderen aufgrund ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten ablehnen. Das Ziel 
der Corporate Law Clinic ist es, diejenigen rechtsberatend zu unterstützen, die 
den Weg zum Anwalt aufgrund ihrer Liquidität nicht gehen würden. Ist offen-
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sichtlich, dass ein Unternehmen Bereits über eine gewisse Liquidität verfügt, 
wird dieses abgelehnt und an unseren Beirat weiterverwiesen. 
 
Jedes Mandat wird durch ein eigenes Beratungsteam betreut. Die Zusammen-
setzung der Teams ermöglicht das perfekte Miteinander der verschiedenen 
Rechtsgebiete. Das Beratungsteam besteht aus 2-5 Mitgliedern, welches den 
direkten Kontakt zum Mandanten pflegt. 
 
Ein Beirat kompetenter Berufsträger aus Recht und Wirtschaft sichert die Quali-
tät der Rechtsberatung und stellt ein umfassendes Netzwerk in alle gründungsre-
levanten Bereiche zur Verfügung. Renommierte Juraprofessoren, erfahrene 
Rechtsanwälte und gut vernetzte Persönlichkeiten der Gründerszene garantieren 
die qualitative Absicherung der Rechtsberatung und realisieren die stetige Fort-
bildung unserer Mitglieder durch spezialisierte Vorlesungen, Workshops und 
Seminare. 
 
Damit fördert die Corporate Law Clinic zugleich die praktische Ausbildung 
junger, engagierter und kompetenter Juristen und Wirtschaftswissenschaftler. 
 
In der Corporate Law Clinic ist es egal, in welchem Semester oder Schwerpunkt 
die Studenten sind, für jeden Ausbildungsstand gibt es interessante Aufgaben. 
 
Studenten bringen nicht nur wissen ein, sondern sammeln an Erfahrung und 
verbessern ihre soft skills durch die Praxisarbeit. Zudem bietet die CLC kosten-
lose Vorlesungsreihen, Workshops und Seminare rund um das Thema der recht-
lichen Beratung von Unternehmensgründern an, angeboten durch renommierte 
Professoren, erfahrene Anwälte und kreative Köpfe der Startup-Szene. 
 
Gerade aufgrund der geringen Liquidität der meisten jungen Unternehmen, 
fängt die CLC gerade diese auf, welche den Weg zu einem Anwalt aufgrund 
ihrer finanziellen Lage nicht gehen würden. 
 
Das Feedback der Ratsuchenden ist demnach auch durchweg positiv. Gerade für 
die beratenden Mitglieder / Studenten ist dies natürlich ein hoher Mehrgewinn, 
da sie so unmittelbar Reaktionen zu ihrer geleisteten Arbeit erhalten und nicht 
nur theoretische Fälle bearbeiten. 
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Der erste Kontakt der Ratsuchenden läuft über unsere info@ Mailadresse. Ein 
Mitglied ist dauerhaft mit der Mitglieder- und Mandatsverwaltung betreut und 
schaut, welche Mitglieder den Fall übernehmen können. Je nach Größe wird ein 
Team von 2-5 Mitgliedern zusammengestellt. Dieses Team nimmt dann eigen-
verantwortlich Kontakt mit dem Mandanten auf und klärt ab, welcher Bera-
tungsbedarf tatsächlich gegeben ist. Mit den ersten Überlegungen nimmt das 
Beratungsteam Kontakt mit dem Beirat auf (in der Regel ein Mitglied aus dem 
Beirat pro Mandat). Dieser überprüft, ob der angestrebte Weg der richtige ist. 
Die Mitglieder des Beratungsteams erarbeiten dann zunächst eine eigenständige 
Lösung, die dann final von dem Beirat erneut überprüft wird. 
 
Mit den Ergebnissen tritt das Beratungsteam dann wieder an den Mandanten 
heran. Je nach Beratung, wird dann für das Mandat ein Termin beim Notar ver-
einbart. 
 
Bis jetzt wird das Projekt lediglich von den Schirmherrinen seitens der Univer-
sität zu Köln unterstützt. Allerdings ist man mittlerweile im Gespräch mit der 
juristischen Fakultät, die Workshops / Seminare in die Ausbildung mit aufzu-
nehmen. 
 
Die Bewerbung der CLC läuft bisweilen überwiegend über Mund-zu-Mund und 
Facebook. Im kommenden Semester wird die CLC auch auf dem Campus das 
ein oder andere Mal aktiv werden. 
 
Bis jetzt erhielt die CLC einen Zeitungsbericht in der lokalen Presse. Die Erfah-
rung und das Feedback war durchweg positiv. 
 
Finanziert wird die CLC durch die Mitgliedbeiträge und Spenden. 
 
Als erste Law CLinic in dem Bereich Startups und junge Unternehmen hofft die 
CLC, dass noch viele weitere Law Clinics in Deutschland entstehen werden. 
 
Es empfiehlt sich die Beratung auf gewisse Bereiche in der Rechtswissenschaft 
zu beschränken. Auf diesem Weg kann die Qualität der Beratung einfacher auf 
hohem Niveau gehalten werden. 
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Die Refugee Law Clinic Berlin e.V. 

Die Refugee Law Clinic Berlin e.V. wurde im Januar 2014 von Studierenden 
und Promovend_innen der Humboldt-Universität mit dem Ziel gegründet das 
Thema Asyl- und Migrationsrecht an der Universität präsent zu machen und 
Rechtsschutzlücken für Geflüchtete zu verringern. Die Refugee Law Clinic 
Berlin e.V. schafft ein kostenloses Rechtsberatungsangebot für Migrant_innen 
und Geflüchtete, ergänzt das universitäre Lehrangebot und möchte damit eine 
Lücke zwischen Ausbildung und Anwendung schließen. Um diese Ziele umset-
zen zu können haben wir uns eine Zwei-Säulen-Struktur gegeben. Die erste 
Säule bearbeitet das Thema Asyl- und Migrationsrecht aus einer wissenschaftli-
chen und interdisziplinären Perspektive und lässt es in den universitären Alltag 
einfließen. Zu diesem Zweck haben wir nun im zweiten Jahr in Folge eine Vor-
lesung zur Einführung ins deutsche und europäische Asylrecht an der Hum-
boldt-Universität angeboten. Die Vorlesung findet stets im Wintersemester statt 
und wurde im Schnitt von über 200 Studierenden unterschiedlicher Fachrich-
tungen besucht und zählt damit wohl zu den am stärksten frequentierten Lehr-
veranstaltungen an der Humboldt-Universität. Sie ist die einzige Ihrer Art in 
Berlin und zieht daher auch andere ehrenamtliche Helfer_innen und Interessier-
te an. Die Vorlesung wurde in diesem Semester von einer Rechtsanwältin und 
einem Wissenschaftler gehalten, was eine spannende Verknüpfung dogmati-
scher Hintergründe und praktischer Einblicke ermöglichte. Einzelne Veranstal-
tungen wurden, unserem interdisziplinären Verständnis entsprechend, von Ver-
treter_innen anderer Fachrichtungen gehalten. So fand zum Beispiel eine Ein-
heit zur Traumalehre mit einer Psychologin statt. Im Sommersemester bieten 
wir ein Vertiefungsseminar an, in dem die in der Vorlesung und einem Prakti-
kum im Asyl- und Aufenthaltsrecht erlangten Kenntnisse gefestigt und in Fall-
beispielen geübt werden sollen. Sowohl Vorlesung als auch Vertiefungsveran-
staltung sind ein großer Erfolg. Insbesondere freut uns, dass ein erheblicher 
Anteil der Besucher_innen Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen sind. 
Überdies bieten wir mindestens einmal pro Semester Diskussionsveranstaltun-
gen an, in denen mit Wissenschaftler_innen, Praktiker_innen oder Politi-
ker_innen aktuelle Themen des Asyl- und Migrationsrechts debattiert werden. 
Die zweite Säule ist die Rechtsberatung. Unsere Berater_innen haben alle einen 
einjährigen Ausbildungszyklus durchlaufen, der aus der Vorlesung, dem Vertie-
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fungsseminar und einem Praktikum im Asyl- und Aufenthaltsrecht besteht. Der 
erste Jahrgang an Berater_innen nahm die Beratung im Herbst 2015 auf und 
besteht aus mehreren Gruppen zu je vier bis sechs Personen. Diese beraten in 
regelmäßigen Abständen in Erstaufnahmeeinrichtungen, Notunterkünften und 
Räumlichkeiten befreundeter Initiativen in ganz Berlin. Wir stellen unseren 
Berater_innen eine juristische und eine psychologische Supervision zur Seite. 
Beides sollte einmal pro Monat besucht werden, wobei wir mehrere Termine 
pro Monat anbieten, um eine optimale Auslastung zu gewährleisten. Im Rah-
men der juristischen Supervision durch eine erfahrene Rechtsanwältin werden 
aktuelle Fälle sowie neueste Änderungen des Rechtsrahmens besprochen. Die 
psychologische Supervision dient einerseits dazu, den Beratungsgruppen eine 
Möglichkeit zum Austausch über die gemachten Erfahrungen zu bieten und 
andererseits Kommunikationsstrategien für die Rechtsberatung zu besprechen. 
Für das kommende Sommersemester erwarten wir circa 80 Teilnehmer bei der 
Vertiefungsveranstaltung, welche dann im Frühsommer schrittweise in die Be-
ratungspraxis eingeführt werden. Die angehenden Berater_innen sollen zunächst 
bei den bereits bestehenden Beratungsgruppen hospitieren und diese verstärken, 
sowie eigene Teams bilden. Wir rechnen damit im Sommer insgesamt über 100 
Berater_innen zu koordinieren. Aus der Erfahrung der Beratungsgruppen der 
letzten Monate haben sich einige Dinge ergeben, die für den kommenden Aus-
bildungszyklus und die Vertiefungsveranstaltung im Sommer modifiziert wer-
den. Einerseits wollen wir einen stärkeren Fokus auf die sozialrechtlichen As-
pekte des Asylrechts legen, da aufgrund des momentanen Antragsstaus beim 
BAMF ein großer Teil der gestellten rechtlichen Fragen nicht rein asylrechtli-
cher Natur sind. Außerdem versuchen wir eine stärkere Vernetzung der Bera-
tungsgruppen bis Sommer zu gewährleisten, damit diese vermehrt Wissen und 
Dokumente austauschen können. Hierzu soll auch ein Relaunch unserer Website 
in den kommenden Monaten dienen. Institutionell hat sich bei der Refugee Law 
Clinic Berlin e.V. einiges verändert in den vergangenen Monaten. Einerseits 
werden wir zukünftig durch befristete Fördermittel des DAAD finanziell unter-
stützt, was uns ermöglicht Verwaltungsaufgaben und Öffentlichkeitsarbeit um-
fassender wahrzunehmen als uns dies in der Vergangenheit möglich war. Au-
ßerdem erfahren wir inzwischen auch wirkliche Unterstützung durch die Juristi-
sche Fakultät und die Universität. So haben wir seit einigen Wochen einen ei-
genen Arbeitsraum am Bebelplatz in Berlin-Mitte. Ein langfristiges Ziel der 
Refugee Law Clinic Berlin e.V. ist es, unser Beratungsangebot auch auf Erst-
aufnahmeeinrichtungen in Brandenburg auszudehnen, da für die dort unterge-
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http://www.bmwi.de/DE/Themen/Mittelstand/Gruendungen-und-Unternehmensnachfolge/die-neue-gruenderzeit.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Mittelstand/Gruendungen-und-Unternehmensnachfolge/die-neue-gruenderzeit.html
https://www.uni-marburg.de/fb01/lehrstuehle/zivilrecht/moeslein
https://www.facebook.com/wirtschaftsrechtswissenschaft
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die Ausnahme bilden,11 obwohl kautelarpraktische Fähigkeiten doch gerade im 
Unternehmensrecht ungleich stärker gefragt sind als in anderen Rechtsgebieten, 
etwa für die Satzungs- und Vertragsgestaltung.12 Aus der Not, dass die genann-
ten Restriktionen im Unternehmensrecht zugleich auch besonders enge Grenzen 
setzen, macht die Marburger Business Law Clinic eine Tugend, indem sie den 
interdisziplinären Austausch zwischen Studierenden unterschiedlicher Fakultä-
ten durch die Verknüpfung mit einem betriebswirtschaftlichen Businessplan-
Seminar auf einzigartige Weise fordert und fördert. 

                                                      

11  An einigen wenigen Rechtsfakultäten sind inzwischen weitere unternehmensrechtlich 
ausgerichtete Law Clinics entstanden, namentlich an den Universitäten Regensburg (seit 
2016), Köln (seit 2015), Passau (2014, mit Fokus Informations- und Medienrecht) und 
Hamburg (2013, mit Fokus Internetrecht). Für einen Überblick vgl. 
Hannemann/Dietlein, Studentische Rechtsberatung und Clinical Legal Education in 
Deutschland, 2016, S. 39-41. 

12  In diesem Sinne etwa Teichmann, JuS 2001, S. 870, 872 f. 
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Denken.51 Ebenso berichtet auch Dr. Tanja Henking von positiven Erfahrungen 
mit Mock Trials. Diese hätten das Lernziel, dass sich Studierende durch Fragen 
das Verständnis zur juristischen Bewertung des Falles erschlössen und betont 
besonders die Motivation, die Studierende aus dieser Veranstaltung für ihr wei-
teres Studium ziehen könnten.52 

D. Abschließende Worte 
Am Ende des Tagungsbandes gibt Jürgen Widder zu bedenken, dass keine Re-
form notwendig, sondern auf der bereits vorhandenen Basis kreativ auf die neu-
en Herausforderungen zu reagieren sei.53 Ebenso möchte ein weiterer Zuhörer 
der Tagung, Dr. Denis Basak mit dem Hintergrund all dieser Gedanken und 
Ideen dazu ermutigen, den tiefgreifenden Wandel, den eine Bewegung zur Pra-
xisorientierung des Studiums bedeutet, anzustoßen.54 

Im Ergebnis entsteht der Eindruck einer positiven und motivierten Haltung der 
Tagungsteilnehmer gegenüber einer praxisorientierten Fortentwicklung des 
Studiums und der juristischen Ausbildung. Die überlieferte Begeisterung bei 
einem Großteil der Studierenden über praxisorientierte Einblicke, die den Tel-
lerrand des Pflichtfachstoffes überschreiten, bekräftigt diese Konzepte. In An-
gesicht der aber auch kritischen Haltungen hierzu wird die Notwendigkeit der 
sachlichen Diskussion und Abwägung erkannt und zu dieser ermahnt. In diesem 
Sinne bietet der Tagungsband einen reichhaltigen und vielfältigen Einblick in 
die aktuellen Herausforderungen und gibt Anreize, diese zu bewältigen. Es wer-
den interessante Ideen und vielversprechende Vorschläge für neue und beste-
hende Perspektiven geschildert. 

Die Lektüre des Tagungsbandes empfiehlt sich mit seinen kreativen Anregun-
gen zur Auseinandersetzung mit den Konzepten eines praxisorientierteren Stu-
diums für alle, die in der juristischen Ausbildung beteiligt sind. 

 

                                                      

51  Reiß, Tagungsband, S. 130. 
52  Henking, Tagungsband, S. 146. 
53  Widder, Tagungsband, S. 157. 
54  Basak, Tagungsband, S. 168. 
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A. Einleitung 
 

Nachstehend werden die unterschiedlichen studentischen Rechtsberatungspro-
jekte in Deutschland aufgeführt. Die Übersicht wird jedes Jahr um die neuen 
etablierten Projekte, die sich am Markt etabliert haben erweitert. Ganz bewusst 
werden vorerst nur solche Projekte aufgeführt, die den Eindruck vermitteln, eine 
gewisse Nachhaltigkeit zu erreichen und nicht nur kurzfristiges bestehen wer-
den zu bestehen. Dabei werden die Projekte in die unterschiedlichen Schwer-
punktbereiche, die sich im Laufe der letzten Jahre herausgebildet haben, unter-
gliedert. So gibt es ganz normale studentische Rechtsberatungsstellen, die in 
fast allen Bereichen Rechtsbereichen beratend tätig werden, Flüchtlingsrechts 
Flüchtlingsrechts-Kliniken (Refugee Law Clinics), Start-Up- bzw. Business- 
Rechtsberatungsstellen und Internet Law Clinics.1 

                                                      

1 Eine Vertiefung der Übersicht mit konkreteren Angaben zu den Legal Clinics, ihren 
jeweiligen Mandantenstämmen, der jeweilige Entwicklungsgeschichte und den 
spezifischen Besonderheiten bzw. Alleinstellungsmerkmalen findet sich im Buch: 
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C. Fazit 
Es hat sich in den vergangenen Jahren sehr viel in der Szene der studentischen 
Rechtsberatungen getan. Man sollte neben den hier aufgeführten klassischen 
studentischen Rechtsberatungsstellen nicht vergessen, dass sich noch weitere 
sehr interessante Modelle der unentgeltlichen Rechtsberatung nach dem RDG 
(Rechtsdienstleistungsgesetz) herausgebildet haben. Eine große Anzahl von 
Vereinen mit ganz unterschiedlichen Zielsetzungen (z.B. Mietervereine; karita-
tive Verbände usw.) beraten ebenfalls nach den Vorgaben des RDG (Rechts-
dienstleistungsgesetz). Vielfach sind hier auch Schnittmengen mit studentischen 
Rechtsberatungsstellen zu identifizieren. Die Entwicklung verändert unser Land 
sehr positiv. Wer sich einen Anwalt nicht leisten kann oder den Weg scheut, der 
findet mitunter eine erste Anlaufstelle in einem dieser unentgeltlichen, karitati-
ven, gesellschaftsverändernden Projekten. 
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